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XI (Jude und S

chweinefleiſch.) Jucundus befindet ſich
Im Gaſthauſe In heiterer Geſellſchaf Da kommt ein jüdiſcher
Hauſierer und bittet, ihm abzukaufen. Jucundus, der heute
ſehr Laune iſt, iſt dazu bereit, der Jude Schweinefleiſch
eſſe ange ſträubt ſich letzterer dagegen, da * ihm 10 ſtrenge ver
Oten ſei Endlich gibt eu, ein Ge chäft zu machen, nach und
iſst S

einefleiſch. Es rag ſich nun, ob Jucundus dadurch ge⸗
ündigt habe obder nicht

Wie der Caſus uns vorliegt, iſt dies zu bejahen Denn der
oberſte Grundſatz der oral, auf den doch alles ankommt, lautet
„Omne autem. quod IION St fide. peccatum est.“ (Röm 1 23.
Nun iſt aber unſer Jude ein „orthodoxer“ J.  ude, der die ſtrenge
Verbindlichkeit der jüdiſchen Ceremonial⸗Geſetze noch glaubt, alſo m
dieſem Punkte eine Conseientia invinecibiliter ETTOIIea hat und
dieſem muſs man, enn eS etwa gebiete oder verbietet, folgen
glei dem rechten ewiſſen. Jucundus hat alſo, da den ewiſſen

S⸗
zuſtand des 5  Uden kannte, zur Uunde desſelben nicht bloß materiell,
ondern formell mitgewirkt.

Anders verhält ſich die Sache rein vom objectiven Stand⸗
punkte aus betrachtet. Da brauchen, 10 da dürfen die jüdiſchen
Ceremonial⸗Geſetze nicht mehr beobachtet werden, da ſie nicht bloß
mortuae, das ＋ ohne Verbindlichkeit, ſondern ſogar mortiferae,
das iſt ogar Unter Uunde verboten, geworden ſind Denn dieſelben
heute noch beobachten, 1e ni anderes, als der Neue und
ſei noch nicht die des en reten.

St Pölten. Dr. h Döller, ſſ[ü
XIL Die Abänderung einer in geſetzlicher Form

vorge  enen Eintragung in eine Geburtsmatri
kann nur tur orden  en Rechtswege erwiter werden.)Eine gewiſſe Ibebſtl als Mutter eines außerehelichen Kindes
Hren Namen verleugnet und ſich als „Igl? In die Taufmatrik ein⸗
tragen laſſen Nach der Verehelichung mit dem ater thre. Kindes

etzterem die0 der Legitimation zutheil werden. Wiewohlbezügli der dentität kein Zweifel obwaltete, muſste der Matriken
führer doch auf vorherige Abänderung der Eintragung dringen Von
der Statthalterei mit ihrem Anſuchen abgewieſen, wandte ſich die
Utter das Miniſterium des Innern. Auch hier abſchlägigvorbeſchieden, rgriff ſie den Recurs an den Verwaltungsgerichtshof,der mit Erkenntnis vom März 1893, 7987, ihre Beſchwerdeals unbegründe bezeichnete AQus folgenden Gründen: „Die Ein⸗
fluſsnahme der politiſchen ehörden auf die Führung der
Pfarrmatriken beſteht ledigli In der Obſorge, daſs die Atrlken
ordnungsmäßig eführt, alſo alle durch die Geſetze Vor⸗
geſehenen Eintragungen In dieſelben, und zwar in der vom Geſetzevorgeſchriebenen Form vorſchriftsmäßig erfolgen In dieſem Sinne


